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1 Einleitung 
 
 Das Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH-Gebiet) Nr. 5916-301 „Falkenberg und Geiß-

berg bei Flörsheim“ liegt durch die L 3028 bzw. den Ortsteil Keramag/Falkenberg ge-
trennt in einem Abstand von ca. 100 m nordwestlich bzw. westlich des geplanten 
Gewerbegebietes. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes für das geplante Ge-
werbegebiet wird begrenzt von der L 3028 im Norden, dem Wickerbach im Westen, 
der Bahnlinie im Süden sowie dem schon realisierten Gewerbegebiet „West V.1“ im 
Osten. 

 
Der Bebauungsplan „Gewerbegebiet West V.2“ besteht aus den Teilplänen A, B und 
C. Für die vorliegende FFH-Vorprüfung ist nur der Teilplan A relevant, da sich hier die 
geplanten Gewerbegebietsflächen mit einer Größe von 6,34 ha sowie die Verkehrs-
flächen mit einer Größe von 1,7 ha befinden. Innerhalb der Teilpläne B und C sind 
nur Festsetzungen zum artenschutzrechtlichen Ausgleich vorgesehen, die grundsätz-
lich keine Beeinträchtigungen auf die Schutzziele des FFH-Gebietes darstellen. 
 
Das FFH-Gebiet, welches aus zwei Teilen besteht, besitzt eine Gesamtgröße von ca. 
95 ha. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.: Übersichtsplan 
 (Quelle, Kartengrundlage: Hessisches Landesamt, Umwelt und Geologie 01/2026) 

 
 
 Nach § 34 BNatSchG sind Projekte vor ihrer Zulassung und Durchführung auf ihre 

Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines FFH-Gebietes zu überprüfen, wenn sie 
einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Planungen geeignet 
sind, das Gebiet erheblich zu beeinträchtigen und nicht unmittelbar der Verwaltung 
des Gebietes dienen.  

 
 Daher erfolgt für das geplante Gewerbegebiet „West V.2“ eine FFH-Vorprüfung. 

FFH-Gebiet Nr. 5916-301 

Geplanter Bebauungsplan „Gewerbe-
gebiet West V.2“, Teilplan A 

Bestehendes Gewerbegebiet „West V.1“ 

Ortsteil Keramag/ 
Falkenberg 
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2 Ausgangssituation 
 

Bereits zur Aufstellung des Regionalen Flächennutzungsplanes 2010 des Planungs-
verbandes FrankfurtRheinMain wurde eine „FFH-Vorprüfung“ im Rahmen der Um-
weltprüfung durchgeführt (siehe Anlage). Darüber hinaus erfolgte für den Bebau-
ungsplan „Gewerbegebiet West V.1“ eine FFH-Vorprüfung (Natura 2000-Prognose), 
die auf die bereits erstellte Vorprüfung im Rahmen des Regionalen Flächennutzungs-
planes aufbaute. Beide FFH-Vorprüfungen berücksichtigten die Gesamtflächen des 
Gewerbegebietes West V, d. h. berücksichtigt wurden das inzwischen realisierte Ge-
werbegebiet West V.1 sowie der Teilplan A des vorliegenden Bebauungsplanes „Ge-
werbegebiet West V.2“.  
 
Beide FFH-Vorprüfungen kamen zu dem Ergebnis, dass erhebliche Beeinträchtigun-
gen auf die Erhaltungsziele des Natura 2000-Gebietes Nr. 5916-301 „Falkenberg und 
Geisberg bei Flörsheim“ hervorgerufen durch die bauleitplanerische Ausweisung des 
Gewerbegebietes „West V“ bestehend aus den Bebauungsplänen „Gewerbegebiet 
West V.1“ und dem „Gewerbegebiet West V.2“ nicht induziert werden.  
 
Aufgrund des Alters der damaligen FFH-Vorprüfung / Natura 2000-Prognose (Januar 
2012) sollen im vorliegenden Bebauungsplanverfahren für das Gewerbegebiet 
West V.2 die seinerzeit getroffenen Prognosen überprüft werden. 

 
 
2.1 Plangebiet  
 
 Lage im Raum 
 

 Das geplante Gewerbegebiet West V.2 liegt südwestlich von Flörsheim im Anschluss 
an das bereits bestehende Gewerbegebiet West V.1. Südlich des Gewerbegebietes 
West V.1 sowie des geplanten Gewerbegebietes West V.2 ist nahezu der gesamte 
Bereich zwischen Bahnlinie und Uferwiesen des Mains, im Osten bis zur Mainbrücke 
(B 519) und im Westen bis über die Stadtgrenze zu Hochheim a.M. hinaus, gewerb-
lich bzw. industriell genutzt. Unmittelbar südlich des Plangebietes liegt der großflächi-
ge Rangierbahnhof für ein Tanklager, nordöstlich des Plangebietes befindet sich das 
Gewerbegebiet „West III“.  

 
Während die Bahnlinie die südliche Begrenzung des Plangebietes bildet, wird es im 
Norden durch die Landesstraße 3028 zwischen Flörsheim a.M. und Hochheim a.M. 
begrenzt. Nördlich dieser Straße schließt sich die intensiv landwirtschaftlich genutzte 
Flur an. Dort liegt auch das Gartengebiet „Die Seegärten“ mit einer vergleichsweise 
kleinteiligen Bewirtschaftung. Nordwestlich der Landesstraße und des Ortsteils Kera-
mag/Falkenberg liegt das FFH-Gebiet. Im Westen wird das geplante Gewerbegebiet 
durch den Grünzug am Wickerbach bzw. den Ortsteil Keramag/Falkenberg begrenzt. 

 



Stadt Flörsheim am Main, Stadtteil Flörsheim 
Bebauungsplan „Gewerbegebiet West V.2“  FFH - Vorprüfung 
 
 
 

 
planungsbuero-fuer-staedtebau.de Seite 3 von 8 
 

 

 
Abb.: Luftbild 
 (Quelle, Luftbild: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation 12/2025) 

 
 
 Bestandsbeschreibung 
 
 Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet West V.2“ wird aktuell 

überwiegend geprägt durch artenarme Wiesen auf frischen bis trockenem Standort. 
Daneben sind einzelne Parzellen als Acker, Ackerbrache sowie als wohnungsferner 
Garten und Gartenbrache anzutreffen. Bedeutsam sind darüber hinaus die verbusch-
ten Streuobstbestände, bei denen die Strauchschicht bis in die Obstbaumkronen und 
darüber hinausragt. Östlich der Straße Am Wickerbach, im Bereich der Wickerbach-
aue, befinden sich Grünflächen sowie bachbegleitende Gehölzstrukturen und sonsti-
ge Baumhecken. Des Weiteren sind im Bereich der Grünflächen aber auch im Be-
reich der vorhandenen Wiesen noch zahlreiche Einzelbäume anzutreffen.  

 
 Innerhalb der geplanten Gewerbegebietsflächen befinden sich keine gesetzlich ge-

schützten Biotope gemäß § 30 BNatSchG. Ebenso sind keine Lebensraumtypen 
(LRT) nach Anhang I der FFH-Richtlinie vorhanden. 

 
 
 Geplantes Vorhaben 
 
 Gemäß dem vorliegenden Bebauungsplanentwurf für das Gewerbegebiet West V.2 

ist innerhalb des Teilplanes A des Plangebietes ein Gewerbegebiet mit einer Grund-
flächenzahl von 0,6 vorgesehen. Die maximale Gebäudehöhe beträgt 20 m. Darüber 
hinaus schließt der Bebauungsplan Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftsper-
sonen sowie für Betriebsinhaber und -leiter sowie Vergnügungsstätten aus. Das zu-
künftige Gewerbegebiet soll ausschließlich über eine neue, von der L 3028 abzwei-
gende Straße, erschlossen werden. Darüber hinaus ist parallel zur Eisenbahnlinie die 
Entwicklung eines Grünzuges festgesetzt. Weitere umfangreiche Ausgleichsflächen 
bzw. -maßnahmen werden im Bereich der Wickerbachaue sowie zwischen der Wi-
ckerbachaue und dem geplanten Gewerbegebiet festgesetzt.  
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2.2  FFH-Gebiet Nr. 5916-301 „Falkenberg und Geisberg bei Flörsheim“ 
 
 In den „Allgemeinen Gebietsdaten“ wird das FFH-Gebiet wie folgt charakterisiert: 
 

Rückzugsgebiet für zahlreiche Arten der Halbtrockenrasen, letzter Rest im Main-
Taunus-Vorland. Streuobst-Brachen-Gebüsch-Trockenrasen-Komplex 

 
 Als vorkommende Biotopkomplexe werden genannt: 
 

- Grünlandkomplexe mittlerer Standorte (62 %) 
- Großflächige Gebüsch-/Vorwaldkomplexe (15 %) 
- Grünlandkomplexe trockener Standorte (2 %) 
- Ackergebiete (13 %) 
- Binnengewässer (1 %) 
- anthropogen stark überformte Biotopkomplexe (2 %) 
- Forstliche Laubholz-Monokulturen (2 %). 

 
Als Aspekte der Schutzwürdigkeit werden genannt: 

  
  Bemerkenswerte Reste ehemals ausgedehnter Kalkhalbtrockenrasen sowie großflä-

chig extensiv genutzte Salbei-Glatthaferwiesen in ansonsten ausgeräumter Kultur-
landschaft. 

 
In der Natura 2000-Verordnung, die FFH-Gebiete sowie Vogelschutzgebiete beinhal-
tet, werden für das Gebiet 5916-301 folgende Erhaltungsziele definiert: 
 
 
Erhaltungsziele der Lebensraumtypen (LRT) nach Anhang I FFH-Richtlinie 
 
- Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der Sub-

mediterranen Halbtrockenrasen (LRT 6512) 
 
- Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der Mage-

ren Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis; LRT 
6510) 

 
- Erhaltung und Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der Auen-

wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae; LRT 91E0) 

 
- Erhaltung des Offenlandcharakters der Standorte  
 
- Erhaltung einer bestandserhaltenden, die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirt-

schaftung 
 
- Erhaltung günstiger Nährstoffhaushalte 
 
- Erhaltung einer bestandsprägenden Bewirtschaftung 
 
- Erhaltung naturnah und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegendem 

Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten mit einem Einzel-
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baum- oder gruppenweisen Mosaik verschiedener Entwicklungsstufen und Alters-
phasen 
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- Erhaltung einer bestandsprägenden Gewässerdynamik 
 
- Erhaltung eines funktionalen Zusammenhangs mit den auetypischen Kontaktle-

bensräumen 
 
 
Erhaltungsziele der Art nach Anhang II FFH-Richtlinie 
 
- Erhaltung und Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der Art 

Cottus gobio (Groppe) 
 
- Erhaltung und Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der Art 

Phengaris nausithous (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling)  
 
 
 
3 Vorkommen und projektbedingte Gefährdungen der Erhaltungsziele 
 

 Der Bebauungsplan „Gewerbegebiet West V.2“ setzt wie das schon realisierte Ge-
werbegebiet West V.1 ausschließlich die Baugebietskategorie eines Gewerbegebie-
tes fest. Die Errichtung eines Industriegebietes ist nicht zulässig. Mögliche Immissio-
nen hervorgerufen durch zukünftige Nutzungen innerhalb des Gewerbegebietes, die 
vorkommende Lebensraumtypen im FFH-Gebiet erheblich beeinträchtigen könnten, 
können somit ausgeschlossen werden. Darüber hinaus ist im Zusammenhang mit 
projektbedingen Gefährdungen zu berücksichtigen, dass aufgrund der Lagebezie-
hungen (siehe Pkt. 2.1), insbesondere durch die angrenzenden Gewerbeflächen und 
die L 3028, keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

 
 Innerhalb des Plangebietes selbst sowie im FFH-Gebiet erfolgen darüber hinaus kei-

ne Flächeninanspruchnahmen und Vegetationsbeeinträchtigungen von Lebensraum-
typen nach Anhang I der FFH-Richtlinie, insbesondere auf die in den Entwicklungs-
zielen aufgeführten submediterranen Halbtrockenrasen, den mageren Flachland-
Mähwiesen sowie Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior. Darüber 
hinaus sind auch keine negativen Auswirkungen auf die in der Natura 2000-
Verordnung aufgeführten Arten nach Anhang II FFH-Richtlinie (Cottus gobio und 
Phengaris nausithous) zu erwarten. 

 
 Diese Einschätzung wird sowohl für die Bauphase als auch für die vollständige be-

triebsbedingte Nutzung des geplanten Gewerbegebietes West V.2 als auch unter 
Einbeziehung des Gewerbegebietes West V.1 getroffen. Weitere zu beachtende 
Summationseffekte liegen zum Zeitpunkt der Erstellung der FFH-Vorprüfung nicht 
vor. 
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4 Zusammenfassung 
 
 Zusammenfassend ist festzustellen, dass erhebliche Beeinträchtigungen der Erhal-

tungsziele des FFH-Gebietes Nr. 5916-301 „Falkenberg und Geißberg bei Flörsheim“, 
hervorgerufen durch die bauleitplanerische Ausweisung des Gewerbegebietes 
West V.2 und zu beachtende Summationseffekte aus dem bereits realisierten Ge-
werbegebiet West V.1, nicht zu erwarten sind.  

 
 
 
 
 Anlage: 
 

-  Formblatt zur FFH-Vorprüfung (Umweltbericht Regionaler Flächennutzungsplan 
2010, Regionalverband FrankfurtRheinMain) 
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ANLAGE 
 
Formblatt zur FFH-Vorprüfung aus dem Umweltbericht zum Regionalen Flächennutzungs-
plan 2010 (Planungsverband FrankfurtRheinMain)  
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